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Der Vortragende …
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Zensur, was ist das?

Historisch Zensur

Zensur im allgemeinen Sprachgebrauch

Vorzensur

Nachzensur

Informations- bzw. Rezipientenfreiheit

Ist der gängige Begriff der „Vorzensur“ noch zeitgemäß?



Zensur in der Praxis der BRD

Grundsätzlich in der Regel: keine Zensur

aber: Persönlichkeitsrechte usw.

Verbote von Büchern und Publikationen

Grenzen der Meinungsfreiheit / Tatsachenbehauptungen

Keine Vorabkontrolle der Presse 

aber: Schülerzeitungen



Im Internet …

Das Internet ist ein wunderbares 
Kommuniaktionsmedium!

Aber: Dorfstammtisch <=> Internet-Foren/Blogs/…

Öffentlichkeit, Wiederauffindbarkeit!

Man wird schnell quasi zum Publizisten

Einzelne Behauptungen können teuer werden.

Zensur?



Suchmaschinen-Zensur

Google zensiert

Für spezielle Länder spezielle Filter

Beispiele ...













Zugangserschwerungsgesetz

„Zugangserschwerungsgesetz“, vom Bundestag am 18. 
Juni verabschiedet

Ermächtigt das BKA, geheime Listen zu führen

Internet-Zugangs-Anbieter sollen Webseiten blockieren

Beschränkt auf Webseiten mit Kinderpornographie



Das Zugangserschwerungsgesetz

Zusammenfassung

Hintergründe

Wahlkampfauftritte mit falschen Behauptungen/Zahlen

Nebenwirkungen; Zensur-Infrastruktur

Was darf der Staat?

Rezipientenfreiheit und andere Wege



Verbreitung aus Absurdistan?

Behauptung: in vielen Ländern werde 
Kinderpornographie nicht verfolgt

Man habe keine Handhabe gegen die Verbreiter

Ja, wo stehen denn die Server? Wer verfolgt keine Täter?

Bei Anfrage: Familienministerium verweist auf 
Innenministerium und BKA

Beide sagen: keine Ahnung, in welchen Ländern die 
Server stehen



Finnische Liste

Daten: Scusiblog.org



Schweizerische Liste (Teil)

Daten: Scusiblog.org



Herkunftsländer: australische Liste

Daten: Scusiblog.org



Bundesregierung hat keine Ahnung

Und das sagt sie selbst …



Frage: In welchen Ländern steht Kinderpornographie bislang nicht unter Strafe?
Antwort: Dazu liegen der Bundesregierung keine gesicherten Kenntnisse im Sinne rechtsvergleichender Studien vor. [...]

Frage: Wie viele Server [...] stehen in Ländern, in denen Kinderpornographie nicht unter Strafe steht?
Antwort: [...] [Die Bundesregierung] hat keine Informationen über Serverstandorte in solchen Ländern.[...] 

Frage: Über welche wissenschaftlichen Erkenntnisse verfügt die Bundesregierung im Zusammenhang mit der 
Verbreitung von Kinderpornographie [...]
Antwort: Die Bundesregierung verfügt über keine eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisse. [...]

Frage: In welchem Umfang plant die Bundesregierung die vergabe einer wissenschaftlichen Studie über das 
Ausmaß und die Wege der Verbreitung von Kinderpornographie im Internet und Wege zur Effektiven 
Bekämpfung solcher Inhalte?
Antwort: Die Bundesregierung plant derzeit nicht die Vergabe einer wissenschaftlichen Studie. [...]

Frage: Welche Sperrlisten anderer Länder hat die Bundesregierung untersucht?
Antwort: Die Bundesregierung hat keine Sperrlisten untersucht. [...]

Frage: Auf welche Datengrundage stützt sich die Bundesregierung bei der Einschätzung des kommerziellen 
Marktes für Kinderpornographie in Deutschland?
Antwort: die Bundesregierung verfügt über keine detaillierte Einschätzung des kommerziellen Marktes für 
Kinderporngraphie in Deutschland. [...]

Frage: Wie Hoch schätzt die Bundesregierung die Gefahr ein, dass Anbieter und Interessenten von 
Kinderpornographie die Sperren für sich ausnutzen, um zu ermitteln, ob sie sich bereits im Fokus von 
Ermittlungen befinden? [...]
Antwort: Die Bundesregierung sieht hierin keine Gefahr. [...] [Anmerkung: sprich: technischer Sachverstand: Null.]



Jugendmedienschutz-Staatsvertrag

Gleichsetzung von Access-Providern mit Inhalts-Anbietern

Möglichkeiten für Sperrungsverfügungen 

Internet wird Rundfunk gleichgesetzt: 

„Sendezeitbegrenzung“

Rating

Verantwortung für Inhalte Dritter



Das Thema Zensur im Internet …

… wird uns sicher die nächsten Jahre lang weiter 
begleiten.







iert, von denen wir uns wünschen würden, dass
die irgendwie vorkommen. Zum Einen fänden wir eine Begriffsklärung von
Zensur ganz gut und eine Erläuterung, warum das schlecht ist, bzw. ob
das in jedem Fall schlecht ist. Als zweiten Punkt fänden wir das
Zusammenspiel von kommerziellen Interessen irgendwelcher Konzerne und
staatlichen Interessen interessant. Das klassische Beispiel ist hier
denke ich Google in China. Als letztes wäre auch eine Einschätzung gut,
in wie weit Zensur im Internet auch uns in Deutschland betrifft, da die
Sperr-Pläne ja jetzt erstmal nicht mehr aktuell scheinen.



Woher kam das alles?

Internationaler Druck von Kinderschutzorganisationen 
auf die Bundesregierung, im Vorfeld Rio-Konferenz

Großer Forderungskatalog 

Familienministerium greift sich das Thema Internet-
Sperren heraus

Möchte etwas gegen sexuellen Missbrauch von Kindern 
unternehmen



Wie kann man denn dagegen sein?



Wie kann man dagegen sein?

Internet-Sperren sind nicht geegnet

Internet-Sperren sind kontraproduktiv

Es gäbe bessere Möglichkeiten

Internet-Sperren sind gefährlich

Internet-Sperren sind Grundrechtseingriffe

Internet-Sperren sind Internet-Zensur!



Deswegen: immer Abwägung nötig

Diese Abwägung hat vor dem Hintergrund der 
schrecklichen Taten nicht stattgefunden

Keine Suche nach besseren Methoden

Warum gibt es dann Sperren, wenn besseres möglich 
wäre?



Von Laien regiert

Man sollte nicht etwas mit Bosartigkeit erklären, was sich 
nicht auch mit Ahnungslosigkeit erklären lässt

Das Thema ist sehr komplex und emotional

In den Ministerien sitzen Internet-Ausdrucker

Nein: Internet-Ausdrucker-und-wieder-Einscanner!

In der Zwischenzeit muss man Absicht unterstellen
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Der Türöffner
Die Sperr-Befürworter gehen von falschen 

Vorraussetzungen aus
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Vorstufe zu weiteren Sperren

Glücksspiel

Killerspiele

Jugendschutz allgemein

Geschäftsschädigende Inhalte allgemein

Urheber-, Marken- und Persönlichkeitsrechte

Islamistische Websites

…



Informations-/Rezipientenfreiheit

Das Recht eines Jeden, sich aus allen öffentlich 
zugänglichen Quellen frei zu unterrichten

Wesentliches Element unserer wehrhaften Demokratie. »

Feindsenderverbote« hingegen sind Kennzeichen 
autoritärer Regime.

Bundesverfassungsgericht / Leipziger Volkszeitung



Weitere Diskussion

Danke fürs Zuhören.

Weitere Diskussion, Fragen, …

Alvar C.H. Freude
alvar@a-blast.org | http://alvar.a-blast.org/
http://blog.odem.org/ 
http://ak-zensur.de/
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Urteil LG Hamburg



Keine offene Zugänglichkeit!

[Es] lassen sich weder durch polizeiliche Ermittlungen noch durch 
wissenschaftlich motivierte Untersuchungen Belege dafür finden, dass sich die 
Existenz von Kinderpornographie „im Internet“ generell durch eine leichte 
Verfügbarkeit oder offene Präsenz auszeichnet. [...] 

Damit ist Kinderpornographie im Internet grundsätzlich 
nicht von einer offenen, sondern von einer versteckten 
Präsenz gekennzeichnet. Einer Präsenz, die aktiv 
aufgesucht werden muss und die mit einer „leichten 
Verfügbarkeit“ wenig zu tun hat.

Korinna Kuhnen: Kinderpornographie und Internet; 
Göttingen, 2007: Hogrefe Verlag; Seite 132f.

http://www.amazon.de/gp/product/3801720853?ie=UTF8&tag=odemorg-21&link_code=as3&camp=2514&creative=9386&creativeASIN=3801720853
http://www.amazon.de/gp/product/3801720853?ie=UTF8&tag=odemorg-21&link_code=as3&camp=2514&creative=9386&creativeASIN=3801720853


Anfixen von Zufallsnutzern

Damit gibt es keine Zufallsnutzer, die angefixt werden

Wenn das stimmen würde, dann könnte es 
möglicherweise den Konsum einer „Einstiegsdroge“ in 
den Kindesmissbrauch verhindern 

Zufallstreffer nicht im Web

P2P-Tauschbörsen lassen sich mit allen angedachten 
Sperren nicht kontrollieren



Wirksamkeit der Sperren

Die Hürde, um überhaupt an kinderpornographische 
Darstellungen zu gelangen, ist deutlich höher als jegliche 
denkbaren Sperren zu umgehen

Es wird in einschlägigen Zirkeln getauscht, per E-Mail, 
Post, P2P, Handy, …

Zufallstreffer nicht im Web: leichte Rückverfolgbarkeit

P2P-Tauschbörsen lassen sich mit allen angedachten 
Sperren nicht kontrollieren



Kein Massenmarkt

Es gibt kein Indiz dafür, dass es sich um einen 
Massenmarkt handelt

Die meisten Nutzer tauschen einschlägiges Material 

Die Ermittler haben kein Indiz dafür, dass es einen 
kommerziellen Massenmarkt gibt

Strafverteidiger: die Mandanten haben nur in seltenen 
Fällen etwas bezahlt



Steigende Fall-Zahlen

Zahlen ansteigend

Glaube keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht 
hast! (Auswahl der Werte/Bereiche)

Operation Himmel, 12000 Beschuldigte

Massenverfahren, wurde bei vielen 
Staatsanwaltschaften eingestellt; nur sehr wenige 
Verurteilungen

Mehr Ermittlungen => mehr Fälle



Hardcore-Kinderpornos?

Ursula von der Leyen betont immer, dass es um Hardcore-
Kinderpornographie gehe

Vergewaltigungen von Klein- und Kleinstkindern

Nach BMI-Aussage soll nur auf die Liste, was gegen 
§ 184b StGB verstößt („Kinderpornographie“)

Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen aber: 
Mehrheit nur „normale“ Pornographie, Posenbilder, 
aber auch ganze themenfremde Seiten





Erfolgreich in anderen Ländern?

Analyse der Filter-Listen zeigt: von „erfolgreich“ kann 
keine Rede sein

Abgesehen davon:

„Unsere Sperrmaßnahmen tragen leider nicht dazu bei, 
die Produktion von Webpornografie zu vermindern“, 
bilanzierte der Chef der Polizeiermittlungsgruppe 
gegen Kinderpornografie und Kindesmisshandlung in 
Stockholm, Björn Sellström.  (Focus)
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Verhältnismäßigkeit
Welche Voraussetzung eine Maßnahme erfüllen 

muss, damit sie rechtlich haltbar ist
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Der Zweck

Einschränkung der Verbreitung von Kinderpornographie

Keine offene Verbreitung, daher nutzlos

Technische Umgehungsmöglichkeiten

Anleitung zur Verbreitung kann mit der Anleitung 
zum Auffinden des Materials verbreitet werden

Millionen-/Milliardenmarkt austrocknen

Nicht vorhanden; kein Einfluss auf Kinderhandel etc. 



Geeignetheit

Ein Eingriff muss geeignet sein, das Ziel zu erreichen

Die Sperren müssten also wirksam sein

Alle angedachten Sperr-Methoden sind einfach 
umgehbar

Der typische Nutzer von Hardcore-Kinderpornographie 
muss abgehalten werden diese zu nutzen

Sperren sind da wirkungslos



Erforderlichkeit

Die Maßnahme muss erforderlich sein, um das Ziel zu  
erreichen

Filter Befürworter argumentieren, in den 
Ursprungsländern keine Handhabe zu haben

USA, Kanada, Australien, Westeuropa: keine 
Handhabe?



Angemessenheit

Abwägung der Vor- und Nachteile und anderer 
Möglichkeiten

Inhalte jeweils entfernen

Nebenwirkungen

Umgehungsmöglichkeiten

Eingriffe in Grundrechte
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Diskussion
Warum ist die Diskussion so schwierig
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